








 

EVB-IT Dienstvertrag 

Vertragsnummer/Kennun~ Auftraggeber 

Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer: V14976/3011005 

8 Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
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[8J folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, ·organisation, Personal, Technik; Dokumente) wer
den vereinbart: 

8.1. Der Auftraggeber benennt gern. Anlage 1 Ansprechpartner mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, 
die dem Auftragnehmer a!s Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

8.2. Änderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Hierfür wird eine 
neue Anlage 1 vom Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer 
zur Verfügung gestellt. 

Die neue Anlage ist an zu senden. 

8.3. gemäß Anlage 4 Pkt. 3 

9 Schlichtungsverfahre_n 

D Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart: 

10 Versi~herung 

D Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshöchstsummen gemäß Ziffer 9.2.1 EVB-IT Dienstleis
tung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktüblichen deut
schen lndustriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der 
EU entspricht. 

11. Sonstige Vereinbarungen 

11.1. Allgemeines · 

Die Dataport AVB stehen unter www.dataport.de, die EVB-IT Dienstleistungs-AGB unter www.cio.bund.de und 
die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit. 

11.2. Umsatzsteuer 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer 
Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatz
steuer. Sollte sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steu
erbehörde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in An
spruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe 
zu erstatten, ggf. auch rückwirkend. 

11.3. Verschwiegenheiispflicht 

Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen. 

11.4. Bremer Informationsfreiheitsgesetz 

11.4.1. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Er wird gemäß § 11 
im zentralen elektronischen Informationsregister der freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Unabhän-. 
gig von einer Veröffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen mich dem BremlFG sefn. 

11.4.2. D Oplior;iale Erklärung der Nichtveröffentlichung 

Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im Infor
mationsregister veröffentlichen wird. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentli
chung entstehen, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich informieren. 

11.5. Ablösung von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen 

Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
bestimmen sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag. 

, Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01 . Mai 2002 E.VB·il 
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Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber 
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Dieser Vertrag beginnt nach ·Absprache mit dem Auftraggeber voraussichtlich am 01.05.2020 und gilt für 
unbestimmte Zeit. Er kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten zum 30.04.2021 gekündigt 
werden. Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monaten gekündigt 
werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 

Bremen 03.04.2020 · Bremen 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. 
Fassung vom 01. April 2002, gültig ab 01 . Mal 2002 E.VB·il 



     

    

 
 

 
 

 

   
 

   
 

 
 

 

   
   

 
 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
   

 
 

    
     

 

Anlage 1 zum V14976/3011005 

Ansprechpartner 

 

zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 
Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb eines Videokonferenzsystems 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: Der Senator für Finanzen 
Rudolf-Hilferding-Platz 1 
28195 Bremen 

Rechnungsempfänger: Freie Hansestadt Bremen 
- Rechnungseingang FHB -
Senator für Finanzen 
28026 Bremen 

Leitweg-ID: 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Zentraler Ansprechpartner des 
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des 
Auftraggebers: 

Herr/Frau Vorname Nachname 
Tel.: 
Email: 

Technische Ansprechpartner des Herr/Frau Vorname Nachname 
Auftraggebers: Tel.: 

Email: 

Herr/Frau Vorname Nachname 
Tel.: 
Email: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Ort , Datum 
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Anlage 2b zum V14976/3011005 gültig ab 01.05.2020 

Preisblatt 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt der Auftraggeber einen einmaligen Festpreis (nachrichtlich) bestehend aus 

Preise ohne Personalkostenzuschlag: 155,40 € 
Personalkostenzuschlag gesamt: 0,00 € 

Gesamtpreis: 155,40 € 

Der verbindliche Preis setzt sich wie folgt zusammen: 

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach erbrachter Leistung. 

Preisblatt erstellt am 01.04.2020 
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 3.0.6 1 von 2 



  

   
    

   

   

 
 

  
    

Anlage 2b zum V14976/3011005 gültig ab 01.05.2020 

Preisblatt 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 
zahlt der Auftraggeber einen monatlichen Festpreis (nachrichtlich) bestehend aus 

Preise ohne Personalkostenzuschlag: 281,75 € 
Personalkostenzuschlag gesamt: 0,00 € 

Gesamtpreis: 281,75 € 

Der verbindliche Preis setzt sich wie folgt zusammen: 

verbindliche Leistungen gemäß Dataport-Servicekatalog 

Die Rechnungsstellung des Festpreises erfolgt jährlich zum 15.06. eines Kalenderjahres. 

Preisblatt erstellt am 01.04.2020 
Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 3.0.6 2 von 2 












